
Ausdruck einer engen, der Verwirklichung des gemein
samen Anliegens dienenden Zusammenarbeit ist die ak
tive Mitwirkung der Gewerkschaftsvertreter im Einzel
verfahren. Die gewerkschaftliche Mitwirkung und die 
gewerkschaftliche Prozeßvertretung in den Verfahren 
vor den Kreisgerichten sind weiter angewachsen. Im 
Jahre 1971 wirkten in fast 52 Prozent dieser Verfahren 
Gewerkschaftsvertreter mit. Für die Gerichte kommt es 
darauf an, diese Zusammenarbeit zielstrebig zu fördern 
und stärker auch in ihren Entscheidungen auf den vor
getragenen gewerkschaftlichen Standpunkt einzu
gehen.
Die Gerichte unternehmen große Anstrengungen, die 
Verfahren konzentriert durchzuführen. Hierauf ist wei
terhin besondere Aufmerksamkeit zu richten und vor 
allem die im Arbeitsmaterial des Kollegiums für Zivil-, 
Familien- und Arbeitsrechtssachen des Obersten Ge
richts zur effektiven Durchführung der gerichtlichen 
Verfahren (NJ 1971 S. 568 ff.) hierzu gegebene Orientie
rung voll durchzusetzen. Es ist noch nicht durchgängige 
Praxis, unverzüglich Termin zur mündlichen Verhand
lung anzuberaumen. Der Zeitraum zwischen dem Ein
gang der Klage und dem Erlaß der notwendigen Ver
fügungen zur Vorbereitung der mündlichen Verhand
lung ist oft noch unvertretbar lang. Vertagungen der 
mündlichen Verhandlung sind nicht selten Ausdruck 
einer unzureichenden Vorbereitung. Eine gut durch
dachte Vorbereitung der mündlichen Verhandlung er
fordert die Herausarbeitung der konkreten politisch
juristischen Problematik und eine dementsprechende 
Festlegung des Verfahrensganges, ohne daß es erfor
derlich wäre, jede Verfahrenskonzeption schriftlich nie
derzulegen. Von der Möglichkeit gern. § 23 Abs. 2 AGO, 
die zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung er
forderlichen, aus der Klage erkennbaren Maßnahmen 
mit der Terminsanberaumung zu verbinden, wird noch 
nicht in allen geeigneten Fällen Gebrauch gemacht. Bei 
den festzulegenden Maßnahmen ist auch noch stärker 
von dem Grundsatz auszugehen, daß sich die Erhebung 
von Beweisen auf die Umstände erstreckt, die für die 
Entscheidung von Bedeutung sind. Die Überzeugungs
kraft der Entscheidungen wird vielfach noch durch 
überflüssige Ausführungen, die für die Entscheidung 
und Überwindung der Ursachen des Konflikts keine 
Bedeutung haben, beeinträchtigt. Ausgehend von der 
konkreten politisch-juristischen Problematik trägt die 
Konzentration auf das Wesentliche zur Erhöhung der 
Überzeugungskraft der Entscheidungen bei.
Auch bei der Bestätigung von Klagrücknahmen und 
Einigungen ist stärker eine rationelle Arbeitsweise 
durchzusetzen. Grundlage der Bestätigung, die nicht 
desselben Aufbaus und derselben Ausführlichkeit wie 
eine gerichtliche Streitentscheidung bedarf, ist ein aus
reichend klares Bild der Prozeßparteien über die Sach- 
und Rechtslage. Zu begründen ist konzentriert, daß die 
Rechte und rechtlich'geschützten Interessen der Prozeß
parteien mit dieser Prozeßhandlung nicht umgangen 
werden und Rechtsbeziehungen auch für die Zukunft 
geklärt sind.
Der Verhandlung von Arbeitsrechtssachen vor organi
sierter Öffentlichkeit in Betrieben ist weiterhin große 
Aufmerksamkeit zu widmen. Im Interesse eines günsti
gen Verhältnisses von Aufwand und Nutzen ist von 
Betriebsverhandlungen allerdings Abstand zu nehmen, 
wenn eine gut vorbereitete Auswertung die erforder
liche Wirksamkeit des Verfahrens gewährleistet.
Der 8. FDGB-Kongreß fordert, die Anleitung und Schu
lung der Konfliktkommissionen weiter zu verbessern. 
Daraus ergibt sich für die Gerichte die Aufgabe, noch 
wirksamer die Mittel der Anleitung und Unterstützung 
der Konfliktkommissionen zu nutzen und die Gewerk
schaften bei der Durchführung der Schulungen aktiv zu

unterstützen. Solche bewährten Methoden, wie die diffe
renzierte Einbeziehung von Mitgliedern der Konflikt
kommissionen in die mündliche Verhandlung, die Über
sendung von Entscheidungen und die Auswertung ge
eigneter Verfahren, vor allem im Anschluß an die 
mündliche Verhandlung, sind verstärkt für die Anlei
tung anzuwenden. Darüber hinaus ist dem Ausbau sich 
neu entwickelnder Formen der Zusammenarbeit, wie 
der Durchführung regelmäßiger Konsultationen und Er
fahrungsaustausche in bestimmten Zweigen, besonderes 
Augenmerk zu widmen.

II. Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
in der Arbeitsrechtsprechung

In Vorbereitung der 3. Plenartagung des Obersten Ge
richts sind aus dem Kreis der Aufgaben der Arbeits
rechtsprechung bei der Gestaltung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Arbeiter, Angestellten und Ange
hörigen der Intelligenz Fragen des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes näher untersucht worden. Im folgenden 
werden Erfahrungen und Probleme der Arbeitsrecht
sprechung zu diesen Fragen dargestellt. Grundlage hier
für sind eigene Untersuchungen des Obersten Gerichts 
und Ergebnisse von Plenartagungen der Bezirksgerichte 
Cottbus, Erfurt, Potsdam, Halle, Suhl, Leipzig und Dres
den sowie des Berliner Stadtgerichts, die in Vorberei
tung der 3. Plenartagung des Obersten Gerichts statt
fanden. Ausgewertet wurden Einschätzungen der Be
zirksgerichte Karl-Marx-Stadt und Schwerin.

1. Der 8. FDGB-Kongreß konnte feststellen, daß 
dank des ständigen Bemühens der Wirtschaftsorgane 
und der Gewerkschaften um bessere Arbeitsbedingun
gen positive Ergebnisse im Gesundheits- und Arbeits
schutz erzielt wurden. Die Arbeitsunfälle haben 1971 
den bisher niedrigsten Stand erreicht. Er orientierte zu
gleich die Gewerkschaften auf die Notwendigkeit, ge
meinsam mit den verantwortlichen Staats- und Wirt
schaftsfunktionären die Anstrengungen zur Schaffung 
von noch besseren Voraussetzungen für die Gesunder
haltung und das Wohlbefinden der Werktätigen zu er
höhen und ihrer Verantwortung für den Gesundheits
und Arbeitsschutz voll gerecht zu werden.

Dieser Prozeß wird durch die Gerichte wirksam unter
stützt. Durch die konsequente Anwendung des sozia
listischen Arbeitsrechts in der Rechtsprechung und die 
Maßnahmen zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit unter
stützen sie die Leitungstätigkeit in den Betrieben im 
Sinne der Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED und 
des 8. FDGB-Kongresses, tragen sie mit dazu bei, daß 
durch Disziplin, Ordnung und Sauberkeit am Arbeits
platz die Arbeitssicherheit erhöht und Gefahren und 
schädigenden Umwelteinflüssen entgegengewirkt wird. 
Diese Aufgaben verbinden sich vor allem mit der Recht
sprechung bei Arbeitsstreitfällen nach § 98 GBA.

2. Insgesamt ist eine stabile Arbeitsrechtsprechung 
zum Gesundheits- und Arbeitsschutz festzustellen. Hin
sichtlich der Anwendungsvoraussetzungen des § 98 GBA 
sind aber z. T. unterschiedliche Auffassungen aufgetre
ten. Zudem ergeben sich durch die Weiterentwicklung 
der sozialistischen Gesellschaft eine Reihe neuer Fragen, 
über die auch auf den Plenartagungen der Bezirksge
richte beraten wurde. Dabei wurde zutreffend immer 
wieder hervorgehoben, daß die Gerichte an ihre Auf
gaben richtig herangehen, die die Rechtsprechung zu 
§ 98 GBA als eine spezifische Form staatlicher Leitungs
tätigkeit in Verwirklichung des auf dem VIII. Parteitag 
der SED beschlossenen sozialpolitischen Programms be
trachten. In diesem Sinne werden nachstehend die ver
allgemeinerungsfähigen Erfahrungen und Ergebnisse 
der Arbeitsrechtsprechung zu Fragen des Gesundheits
und Arbeitsschutzes dargestellt.

5 64


